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legte, dem Bf. einen Pflichtverteidiger zu bestellen, konnte das
AG die Pflichtverteidigerbestellung nun nicht mehr ablehnen.
Unerheblich ist auch. daß die StA selbst später Zweifel an den
Voraussetzungen der Pflichtverteidigerbestellung hatte. Dies
ist für die Auslegung des $ l4l Abs3 S.3 StPO nicht maßgeb-
lich: denn die rechtlichen Folgen eines Abschlußvermerks blei-
ben etwa auch dann bestehen, wenn weitere Ermittlungen
vorgenommen werden müssen (Meyey-6oO,rrr. SIPO, 4ti. A..
$ 169 a Rdnr.2). Damit muß auch bei unveränderter Sachlage

- wie hier * allein der Zeitpunkt des Abschlußvermerks für die
rechtliche Folge des $ l4l Abs 3 S.3 SIPO entscheidend sein.
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SIPO S 141 Abs.3
(Beiordnung eines Pflichtverteidigers auf Anlrag der

Staatsanwaltschaft)

Stellt die Slastsanwaltschaft nach Abschluß der Ermittlungen
einen Antrag suf Beiordnung eines Pflichtverteidigers, ist des-

sen Bestellung nach $ l4l Abs.3 S.3 SIPO obligatorisch.

I .G Bruutsclyleig. Beschl. v. l'7 . 4.2007 - 3 Qs 32107

t' Aus dcn Gründen: I. Die StA Braunschweig crhoh gegen

den Bf. und Angesch. am I t.2. 2ü)7 Anklage wegen Körperv€rlet-
zung. lJntcr dcmselben Datum verfügle die StA Braunschweig un-

tcr Ziff.2 "Die Ermittlungen sind abgeschlmsen" und legte unter
Ziff.6 der Verfügung die Akten dem ÄG Goslar u.a- mit dem An-
trag vor, dem BI einen Pflichtverteidiger zu bestellen. Im Schrei-
ben der StA v. 16. 2.2N)7 an das rlG welden dann Bedcnken gegcn

rJie Pflichtverteidigerbestellung erhoben. Mit Beschl. v. 20. 2. 2007

lehnte das AG Gostar den Antrag des Bf. auf Bestellung seines

Wahlverteidigers als Pflichtverteidiger ab' Das.AC verweist in sei-

nem Beschl. äararrf. daß die Voraussetzungen des $ 140 Abs. I bzw.

Ab* 2 SIPO nicht vorliegen. Hiergegen hat der Angesch. Be-

schwerde eingelegt.

II. Die Beschrverde ist zulässig und hat auch in der Sache Er-

folg.
Ein Antrag auf Bestellung eines Pflichtverteidigers kann nicht
abgelehnt werden, wenn er nach Abschluß der Ermittlungen
geitellt oder wiederholt wird. Die Bestellung ist nach $ 141

Abs 3 S.3 SIPO obligatorisch, wenn cin Antrag der StA vor-

liegt. Der Antrag bindet also das Gericht. sobald der Abschluß

dei Ermittlungen in den Akten vermerkt ist (vgl. Lüderssen'

in: LR. SIPO, t5. A.. $ l4l Rdnr.23: Rtep. NJW 1975, 8l' 85)'

So liegt cler Fall hier. Da die StA bereits am 11.2.2ü)7 unter
7.iff.21erfügte >Die F.rmittlungen sind abgeschlossen< und un-

ter Ziff.6 die Akten dem AG Goslor u. a. mit dem Antrag vor-


